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V O N P E T E R S C H A L L E N B E R G

Am vergangenen Pfingstsonntag wurde
unser Grundgesetz 72 Jahre alt. Ein
Grund zum Feiern, auch wenn es ein
„krummes“ Jubiläum ist.
Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind wir mit
einigen Seminaristen gerade im Alten
Schloss auf Herrenchiemsee, auf den Spu-
ren des Verfassungskonvents, der dort im
Auftrag der westdeutschen Ministerpräsi-
denten einen Verfassungsentwurf erarbei-
tete, aus dem das Grundgesetz hervorging.
Carlo Schmid von der SPD und Adolf
Süsterhenn von der CDU waren die maß-
geblichen Protagonisten. Nach dem Grau-
en der nationalsozialistischen Menschen-
verachtung stand man vor den Trümmern
des demokratischen Rechtsstaates. Nach
den Vorbildern der Paulskirchenverfassung
von 1849 und der Verfassung des Nord-
deutschen Bundes von 1867 sollte eine
Verfassung erarbeitet werden, die alle
Staatsgewalt an mit Ewigkeitsgarantie ver-
sehene Grundrechte eines jeden Men-
schen bindet. Diese Grundrechte sind Ab-
wehrrechte gegenüber dem Staat; sie bil-
den zugleich eine objektive Wertordnung,
die man auch als Naturrecht bezeichnen
kann. Das heißt: Jedem Menschen kom-
men diese Grundrechte von Natur aus zu,
nicht aufgrund von Zuerkennung oder in-
dividuellen Eigenschaften.

72 Jahre Grundgesetz

Maßgeblich sind die Präambel und Artikel
1. Schnell war 1948 klar, dass der erste
Artikel die letzte Grundlage des Zusam-
menlebens klar formulieren sollte: „Die
Würde des Menschen ist unantastbar.“ Mit
Würde bezeichnete einst der Philosoph
Immanuel Kant das, was keinen „Preis
und kein Äquivalent verstattet“, was sich
der Logik des Kapitalismus von Kaufen
und Nutzen und Verwerten entzieht, Per-
sonwürde eben. Jeder Mensch hat sie kraft
Zeugung und muss unbedingt durch alle
staatliche und wirtschaftliche Mühe ge-
fördert werden. Und diese Förderung ge-
schieht zuerst und vor allem durch Liebe,
als Keimzelle der Gerechtigkeit des Staa-
tes, weswegen Artikel 6 bestimmt: „Ehe
und Familie stehen unter dem besonderen
Schutz der staatlichen Ordnung.“ Schärfer
gesagt: Der einzige Zweck des Staates ist
die Förderung der Erfahrung eines jeden
Menschen von Liebe!
Umstrittener war die berühmte Präambel:
„Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor
Gott und den Menschen...“ Auch dieser
Gedanke war letztlich von Kant inspiriert:
Man wollte eine Art objektive Richterins-
tanz denken und deutlich machen: Der
Mensch ist noch jemand anderem ver-
pflichtet als nur sich selbst. Diesen besten
Jemand nennt man seit Anselm von Can-
terbury Gott: Das, worüber hinaus Besse-
res nicht gedacht werden kann. Nachhal-
tigkeit nennt man das heute: am nachhal-
tigsten denkt, wer am ewigsten denkt...
Oder anders: Könnte doch sein, dass es
Gott gibt? Was hieße das für politisches
und soziales Handeln?
Das Grundgesetz ist entstanden aus einem
Meer von Blut und Gewalt. Es gilt seit 72
Jahren und bildet die Grundlage für unse-
ren sozialen Rechtsstaat. Und es erinnert
uns daran: Wenn es feststünde, dass es
Gott nicht gibt, wäre alles erlaubt. Daher
ist es besser, zunächst mit seiner Existenz
zu rechnen, um des Menschen Willen.

Der Autor ist Direktor der Katholi-
schen Sozialwissenschaftlichen Zent-
ralstelle. Foto: KNA
Hat der Arbeitgeber das Recht Einfluss darauf zu nehmen, wie an der Werkbank gesprochen wird? Archiv-Foto: dpa

Gender-Sprache an der

Werkbank

Audi will mehr „Gendergerechtigkeit“ im Unternehmen. Ein Mitarbeiter zieht vor Gericht V O N R I C H A R D S C H Ü T Z E

er keine Probleme hat, der
schafft sich welche“, besagt
ein Sprichwort; beim VW-
Konzern könnte man ergän-

en: „Wer bereits welche hat, der“, bezie-
ungsweise gendergerecht „die oder das
chafft sich gern noch mehr“ oder auch:
Warum einfach, wenn es auch kompliziert

„nicht den gesunden Menschenverstand
eingeschaltet“ zu haben.

Aber nicht nur bei Konservativen regt
sich Widerstand gegen eine verordnete Ver-
ballhornung der gewachsenen Sprache.
Auch Mitglieder einer liberal geprägten Re-
gierung wie der französische Bildungsmi-
nister und Rechtsprofessor Jean-Michel

der Titel-Zeile „Über allen Gipfeln ist Ruh‘“
nicht als „Wandrers Nachtlied“, sondern
gendergerecht als „Wandrer*innens Nacht-
lied“ betiteln müssen.

Doch die angeblich geschlechtergerechte
Sprache unterliegt nicht nur dem Irrtum
eines angeblich generellen Zusammen-
hangs zwischen einem natürlichen und

Girls per Arbeitsrecht eingreifen und regu-
lierend wirken darf oder gar sollte, das
könnte ein Auswuchs von bestenfalls Verir-
rung und Verwirrung und schlechtestenfalls
Größenwahn sein. So unüberschaubar und
diffus mittlerweile die Zahl und Art der bio-
logischen und gesellschaftlichen Ge-
schlechteridentitäten und ihrer sozialen Di-
„

geht?“ Für die VW-Tochter-, Sohn- oder
Divers-Marke Audi soll die werbliche An-
sage „Vorsprung durch Technik“ seit April
2021 durch das Motto „Vorsprung beginnt
im Kopf“ fundiert und arrondiert werden.
Als hätte der Autobauer nicht schon alle
Hände voll zu tun mit den Folgen von Die-
selgate und dem in Deutschland ausgerufe-
nen Ende der Verbrennungsmotoren sowie
dem Umstieg auf Elektromobilität, weist
das Unternehmen in einer dreizehnseitigen
Broschüre seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter oder noch korrekter „Mitarbeiten-
den“ an, der Gendergerechtigkeit als „Aus-
druck einer Haltung gegen Diskriminierung
und für Vielfalt“ einen umfänglichen
sprachlichen „Respekt“ zu erweisen. Gegen
diese Art von als Gängelung empfundener
Schikane will ein Mitarbeitender „Audia-
ner“ im nun offiziell betitelten Arbeitskol-
lektiv der „Audianer*innen“ beim Landge-
richt Ingolstadt gerichtlich vorgehen. Der
Kläger fühlt sich in seinem Persönlichkeits-
recht verletzt. Seine Anwälte argumentie-
ren, dass durch den sog. „GenderòGap“ fal-
sche Wortstämme mit weiblichen Endun-
gen zusammengeführt und so nicht mehr
Geschlechtergerechtigkeit, sondern das
Gegenteil davon bewirkt werde. Der „Ver-
ein Deutsche Sprache“ (VDS) unterstützt
den Kläger; sein Vorsitzender, der Ökonom
und Professor für Wirtschafts- und Sozial-
statistik Walter Krämer, wirft Audi vor, bei
der Ausarbeitung des Gender-Leitfadens
Blanquer machen Front gegen die Gender-
Sprache. An französischen Schulen ist nun
per Erlass verboten, was Audi an seinen
oder ihren Werkbänken gerade erst arbeits-
rechtlich verordnen will: Die Nutzung der
Gendersprache. Die Pünktchenwörter mit
Doppelpunkten in der Mitte seien zu kom-
plex und behinderten das Lesen und Erler-
nen der französischen Sprache, befand
Blanquer. Und der französische Premiermi-
nister Édouard Philippe hat seine Beamten
aufgefordert, die hierzulande gerade beim
„Deutschlandfunk“ und anderen Institutio-
nen Einzug haltende Pünktchensprache
und andere sogenannte inklusive Formen in
offiziellen Texten nicht mehr zu benutzen.

Jakobinischer
Eifer

Auch ein Gros der deutschen Dichter:in-
nen und Literat:innen fühlt sich von der
neuen jakobinischen Sprachpolizei bevor-
mundet. Reiner Kunze, einer der feinfüh-
ligsten Lyriker:innen und Sprachkünst-
ler:innen unserer Tage, bringt es auf den
Punkt: „Der Sprachgenderismus ist eine ag-
gressive Ideologie, die sich gegen die deut-
sche Sprache, Kultur und das weltliterari-
sche Erbe richtet, dass aus dieser Kultur
hervorgegangen ist.“ Dem Lessing- und
Deutschem Literatur- und Kultur-Preisträ-
ger ist klar: Schon Goethe hätte sein sprach-
liches Gipfel-Gedicht im Jahre 1780 mit
einem grammatikalischen Geschlecht. Der
Ingenieur Johannes W.M. Braun macht da-
rauf aufmerksam, dass „der Löwe, die Giraf-
fe und das Pferd“ generisch für die jeweilige
Tierart stehen, ohne dass dies die Sprach-
polizist*innen bislang gestört hat. Und auch
rein maskulin ist von dem „Sexualstraftä-
ter“ oder dem „Pädophilen“ und „Päderas-
ten“ als kriminellem Täter die Rede. Solche
Inkonsequenz findet sich im Gender-
Sprachgewirr aller Orten; zu Recht weist
Braun darauf hin, dass es „konsequenter-
weise auch ,Bürgerinnen- und Bürgermeis-
ter‘“ oder auch „Einwohnerinnen- und Ein-
wohnermeldeamt“ heißen müsste. Und in
der Fernsehwerbung bekämen wir täglich
dutzendfach zu hören, dass wir uns „über
Risiken und Nebenwirkungen“ von Arznei-
mitteln bei unserem „Arzt oder Apotheker“
informieren sollten.

Vor Gericht und auf hoher See, so heißt
es, sei man in Gottes Hand. Das wurde er-
neut deutlich, als das Bundesverfassungsge-
richt 2017 dem Gesetzgeber aufgab, für
Menschen, deren Geschlecht weder eindeu-
tig „männlich“ noch „weiblich“ sei, das so-
genannte dritte Geschlecht „divers“ in das
Geburtsregister eintragen zu lassen. Doch
ob ein „Arbeitgebender“ in eine von ihm
oder ihr nicht produzierte Sprachkultur mit
binären und nicht-binären Geschlechtern
mit unter Anderem Agender, Neutrois, and-
rogyn, Mixed-Gender, genderfluid, Bigen-
der, genderqueer, Demi-Boys und Demi-
mensionen ist, so unscheinbar klein ist ihre
Relevanz. Bis Ende September 2020 hatten
laut einer Umfrage des Bundesinnenminis-
teriums in allen 16 Bundesländern insge-
samt nur 394 Personen den Eintrag „di-
vers“ nach eigener Wahl erhalten; die Häu-
figkeit eines uneindeutigen Genitales bei
der Geburt wird auf etwa 1 : 4 500 bis 5 :
5 500 geschätzt, die Zahl der interge-
schlechtlichen Personen in Deutschland auf
etwa 0,2 Prozent der Bevölkerung oder
0,007 Prozent der Neugeborenen.

Dass Sexismus, Diskriminierung von
Frauen und jegliche Art von Mobbing auf
allen Ebenen der Gesellschaft bekämpft
werden müssen, ist eine Selbstverständlich-
keit und Ausfluss der allgemeinen Men-
schenwürde. Hier gibt es auch in der Wirt-
schaft noch viel zu tun. Darauf und auf die
Entwicklung neuer Antriebstechnologien
sollte Audi sich ganz unabhängig vom Aus-
gang des Ingolstädter Gerichtsverfahrens
konzentrieren. Mag Audi der französischen
Konkurrenz technologisch auch überlegen
sein – was die Sprache anbetrifft, muss am
deutschen Wesen die Kultur nicht genesen.
Wir dürfen den Franzosen vertrauen: Die
Jakobiner waren Irrlehrer.
Der Autor ist Rechtsanwalt, Politik-
und Unternehmensberater und Vor-
sitzender des „Bundes Katholischer
Unternehmer“ (BKU) der Diözesan-
gruppe Berlin-Brandenburg im Erz-
bistum Berlin.


